
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article :

Suggestion for protocol : PROTOKOLL ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE

DER SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

8. Gemäß Artikel [derzeitiger Artikel 230] der Verfassung ist der Gerichtshof für Klagen zuständig,

die ein Mitgliedstaat, eine Kammer eines nationalen Parlaments eines Mitgliedstaates oder eine

Region im Rahmen ihrer Gesetzgebungsbefugnisse gegebenenfalls auf Antrag seines

nationalen Parlaments und gemäß seiner jeweiligen Verfassungsordnung wegen Verstoßes

gegen das Subsidiaritätsprinzip oder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erhebt.Gemäß

ebendiesem Verfassungsartikel können entsprechende Klagen auch vom Ausschuss der Regionen in

Bezug auf Rechtsakte, zu denen er konsultiert wurde, erhoben werden.

Explanation (if any) :

Eine wirksame justizielle Subsidiaritätskontrolle setzt voraus, dass ein Klagerecht im Fall eines
Zweikammernsystems beiden Kammern sowie auch den Regionen im Rahmen ihrer
Gesetzgebungszuständigkeiten eingeräumt wird.


